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LG Kiel: Festgestellte Gangunsicherheit eines Bewohners führt zu besonderen Sorg-
faltspflichten (hier: Sturz eines Bewohners) 
 
LG Kiel, Urt. v. 09.04.09 (Az. 7 S 37/07) 
 
 
(…) 
 
Aus den Entscheidungsgründen: 
 
Die Berufung der Klägerin ist zulässig 
und begründet. 
 
Sie hat gegen die Beklagte aus überge-
gangenem Recht (§ 116 I SGB X) einen 
Schadensersatzanspruch in ausgeurteil-
ter Höhe wegen Verletzung des Heim-
vertrages ihres verunfallten Versiche-
rungsnehmers, Herrn ... mit der Beklag-
ten. Die Voraussetzungen eines Anspru-
ches aus § 280 BGB sind vorliegend er-
füllt. Nach dieser Vorschrift kann Ersatz 
für den aus einer Vertragspflichtverletzung 
entstandenen Schaden verlangt werden, es 
sei denn die Schuldnerin hat die Pflichtver-
letzung nicht zu vertreten. 
 
Herr ... war am 25.05.2005 gestürzt, nach-
dem er zum Nachmittagskaffee in den 
Speisesaal gebracht worden war, sich 
selbstständig aus seinem Sessel erhoben 
und den Eingangsbereich angesteuert hatte. 
Dem liegt eine Pflichtverletzung durch 
das Personal der Beklagten zugrunde. 
Davon geht die Kammer nach dem Ergeb-
nis der in zweiter Instanz durchgeführten 
Beweisaufnahme aus. Auf die Frage, wen 
die Darlegungs- und Beweislast bezüglich 
einer Pflichtverletzung trifft, kommt es 
danach nicht mehr an. 
 
Die Beklagte war nach dem Heimvertrag 
verpflichtet, Herrn ... - im Rahmen eines 
vernünftigen finanziellen und personellen 
Aufwandes - sachgerecht pflegerisch zu 
betreuen und damit nicht nur seine Men-
schenwürde und Freiheitsrechte zu achten 
sondern auch, ihn vor vermeidbaren Ge-

fährdungen und Schäden zu schützen. Der 
konkrete Inhalt dieser Verpflichtung kann 
nicht allgemein bestimmt werden, vielmehr 
ist nach sorgfältiger Abwägung sämtlicher 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls dar-
über zu entscheiden. Maßstab müssen da-
bei das Erforderliche und das für die 
Heimbewohner und das Pflegepersonal 
Zumutbare sein.1

 
Insoweit ist vorliegend zu berücksichti-
gen, dass Herr ... nach einem Gutachten 
zur Feststellung seiner Pflegebedürftig-
keit vom 30.07.2004 nur noch sehr ein-
geschränkt selbstständig gehfähig, näm-
lich kleinschrittig und gangunsicher, 
und auch in seinen intellektuellen Fä-
higkeiten eingeschränkt war und damit 
nach den nachvollziehbaren Ausführun-
gen des medizinischen Sachverständigen 
Dr. med. ... auch in seiner kritischen 
Selbsteinschätzung. Zwar hatte nach den 
weiteren Ausführungen des Sachverständi-
gen, gestützt auf die Pflegedokumentation 
und bekräftigt durch die glaubhafte Aussa-
ge der Zeugin ..., an deren Glaubwürdig-
keit zu zweifeln die Kammer keinen An-
lass sieht, eine sehr sorgfältige Pflege zu-
nächst zu einer Besserung des Zustandes 
des Pflegebedürftigen geführt; aber seit 
Anfang 2005 gab es eine deutliche Ver-
schlechterungstendenz mit Stürzen am 
07.02.2005 und 31.03.2005. Letztlich wur-
de zwei Tage vor dem Unfallereignis, am 
23.05.2005 in der Pflegedokumentation 
notiert, dass der Bewohner eine starke 

                                                 
1 vgl. BGH v. 14.07.05: Quelle BGH, >>> 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art
=en&sid=6491039683e288e0a90ed7f1d462cf02&cl
ient=13&nr=33520&pos=1&anz=2  
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Weglauftendenz entwickelt habe, auf 
Rückruf gewartet werde, der Bewohner 
unbedingt den Wohnbereich verlassen wol-
le, eine deutliche Gangunsicherheit habe 
und sich selbst gefährde. Spätestens da-
nach hätten nach den Ausführungen des 
Sachverständigen geeignete Sicherungs-
maßnahmen durchgeführt werden müssen. 
Durch das Unterlassen entsprechender Si-
cherungsmaßnahmen hat die Beklagte ihre 
Obhutspflichten gegenüber dem bei der 
Klägerin krankenversicherten Herrn ... 
verletzt. Diese Pflichtverletzung ist auch 
für den weiteren Sturz am 25.05.2005 und 
die sich daraus ergebenden Verletzungen 
und Behandlungskosten in ausgeurteilter 
Höhe kausal geworden. 
 
Dabei verkennt die Kammer nicht, dass 
es eines richterlichen Beschlusses be-
durft hätte, um Herrn ... entsprechend 
des Sachverständigenvorschlags in einen 
Rollstuhl zu setzen und darin anzugur-
ten, wenn er unbeaufsichtigt im Speise-
saal blieb. Diesen einzuholen hätte einige 
Tage in Anspruch genommen. Gleiches 
gilt für die weitere Möglichkeit, gerade im 
Hinblick auf die von der Zeugin ... ge-
schilderte Ungeduld des Herrn ... den be-
handelnden Arzt um eine veränderte medi-
kamentöse Einstellung zu bitten. 
 
Eine solche hätte nach der Beurteilung des 
Sachverständigen nicht mit sofortiger Wir-
kung gegriffen. Letztlich hätte auch die 
von der Zeugin ... geschilderte Möglichkeit 
des Anlegens einer Hüftprotektorenhose 
nicht umgehend erfolgen können, sondern 
wegen der damit verbundenen Kosten erst 
nach Rücksprache mit den Angehörigen 
erfolgen können. Für diese Übergangszeit 
aber wäre es ein notwendiger und ver-
tretbarer Aufwand gewesen, Herrn ... im 
Wohnbereich nicht unbeaufsichtigt zu 
lassen. Wäre dieses geschehen, wäre der 
Sturz mit den sich daraus ergebenden Fol-
gen vermieden worden. Die Zeugin ... hat 
geschildert, dass er bei Beachtung seiner 
Eigenheiten lenkbar war. 

 
Ist danach von einer Pflichtverletzung 
durch die Mitarbeiter/-innen der Be-
klagten auszugehen, die auch von diesen 
zu vertreten ist, haftet die Beklagte der 
Klägerin für den daraus entstandenen 
Schaden in Höhe von 4.889,39 EUR aus 
den §§ 280 BGB i.V.m. 116 I SGB X.  
Der darauf gerichteten Berufung der Klä-
gerin war stattzugeben mit der Kostenfolge 
aus § 91 ZPO und der Entscheidung über 
die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 
Ziff. 10, 713 ZPO. 
 
(…) 
 
 
Rechtsprechungsverweise: 
 
Vgl. dazu die instruktive Darstellung der Rechtspre-
chung zur Sturzproblematik bei  
 
Haftung bei Sturzfällen im Krankenhaus, Alten- 
oder Pflegeheim unter Heranziehung der Be-
weiserleichterung des voll beherrschbaren Risi-
kos 
von Dr. Ruth Schultze-Zeu 

>>> Pdf. Dokument aufrufen und drucken <<< 
 
m.w.N. zur Rechtsprechung des BGH. 
 

 

OLG Oldenburg: Zum Sturz eines Patienten in 
der geriatrischen Abteilung einer Reha-Klinik 
beim Verlassen des Bettes 

OLG Oldenburg, Beschl. v. 09.10.08 (Az. 5 W 
91/08)

Das Dokument ist frei zugänglich! 

>>> Pdf. Dokument aufrufen und drucken <<< 

 

BGH: Zur Bedeutung des in der Haftpflichtversi-
cherung geltenden Trennungsprinzips für die 
Auslegung eines Teilungsabkommens (hier: 
Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Heilbe-
handlung der verletzten Heimbewohner) 

BGH, Urt. v. 01.10.08 (Az. IV ZR 285/06)

Was war passiert? 
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Die Klägerin, eine gesetzliche Krankenkasse, nimmt 
die Beklagte als Haftpflichtversicherer von Pflege-
heimen aus einem zwischen dem Bundesverband 
der Ortskrankenkassen und der Beklagten ge-
schlossenen Teilungsabkommen, dem die Klägerin 
beigetreten ist, auf Ersatz von Kosten in Höhe von 
24.130 € in Anspruch, die sie für die Heilbehandlung 
von 16 in Pflegeheimen gestürzte, bei ihr gesetzlich 
krankenversicherte pflegebedürftige Heimbewohner 
aufgewendet hatte. 

 Vorabveröffentlichung der dem-
nächst online erreichbaren Zeitschrift zum ge-
samten Pflege- und Medizinrecht 

Das Dokument ist frei zugänglich! 

>>> Pdf. Dokument aufrufen und drucken <<< 

 Entgegen der Rechtsauffassung des OLG Naum-
burg hat die Klägerin nach § 1 Abs. 9b, § 4 TA ei-
nen Anspruch auf Ersatz der für die Heilbehandlung 
der verletzten Heimbewohner aufgewendeten Kos-
ten.  
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>>> Impressum/Haftungsausschluss <<< 
Für Anregungen und Kritik ist der Verfasser 

verbunden. 
Überzeugend hat der IV. Zivilsenat des BGH in 
seinen Entscheidungsgründen dargelegt, dass das 
Berufungsgericht die rechtlichen Grundlagen der 
Haftpflichtversicherung, insbesondere das Tren-
nungsprinzip, nicht hinreichend beachtet und des-
halb auch Sinn und Zweck des Teilungsabkommens 
nicht zutreffend erfasst hat. 

Web: http://www.iqb-info.de  
E-mail: webmaster@iqb-info.de 
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